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einen Stadtkreis bilden. Die Bürgermeister der Stadtkreise erhalten den
Titel Oberbürgermeister und die Befugnisse eines Landrats.

Die Stadt Berlin bildet für sich einen Regierungsbezirk.
Der Umfang der Staatsverwaltung läßt sich erkennen ans der Be-

nennung der neun Ministerien: 1. Ministerium des Innern, 2. Ministerium
der Auswärtigen Angelegenheiten, 3. Kriegsministerium, 4. Finanz¬
ministerium, 5. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,
6. Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten, 7. Justiz¬
ministerium, 8. Ministerium für Handel und Gewerbe, 9. Ministerium
der öffentlichen Arbeiten (wie Eisenbahn- und Bauwesen).

Der erste Beamte nach dem Minister ist der Unterstaatssekretär.
Die Ministerien zerfallen in mehrere Abteilungen, deren Geschäfte ein
Ministerialdirektor leitet. Manchmal bezeichnet schon der Name die
Amts zweige, wie Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegen¬
heiten. Die Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten zerfällt in drei
Unterabteilungen: für Hochschulen, für Höhere Schulen, für Volks-
schulwesen.

Unabhängig von den Verwaltungsbehörden ist das Gerichtswesen.
Die Gerichte zerfallen in Amtsgerichte, Landgerichte und Oberlandes¬
gerichte. In einem Kreise sind ein oder mehrere Amtsgertepe, durch¬
schnittlich kommt auf einen Regierungsbezirk ein Landgericht und auf
eine Provinz ein Oberlandesgericht. Die Rheinprovinz hat wegen ihrer
großen Einwohnerzahl zwei Oberlandesgerichte, eins in Coln und eins
in Düsseldorf. Höchstes Gericht ist das Reichsgericht in Leipzig.

Die Kosten der Gemeinde-, Staats- und Reichsverwaltung werden
durch Steuern aufgebracht. Den Stadt- und Landgemeinden sind
hauptsächlich die Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern, dem Staat die
direkten Einkommensteuern, dem Reich die indirekten Steuern über¬
wiesen. Manche Gemeinde erzielt Einnahmen aus Gas- oder Elektrizitäts-
werken, Wasserleitungen, Straßenbahnen; der Staat aus den eignen
Bergwerken in Oberschlesien und im Saargebiet, aus Domänen und Forsten,
aus dem Eisenbahnbetrieb, das Reich aus der Post- und Telegraphen-
Verwaltung, der Eisenbahnverwaltung in Elsaß-Lothringen. Den Rest
decken die Matrikularbeiträge der Einzelstaaten.

^ Werden größere Anlagen ausgeführt, die aus den Steuern eines
Jahres nicht gedeckt werden können, z. B. Bau eines Krankenhauses, einer
Eisenbahn, eines Kanals, so wird eine Anleihe gemacht, die während
eines längeren Zeitraums durch erhöhte Zinszahlung zurückgezahlt wird.
Solche Anleihen werden in der Regel nur gestattet, wenn es sich um
Anlagen handelt, die auch der Nachwelt zugute kommen. Gemeinden,
Staat und Reich können Anleihen machen; gleichzeitig muß aber festgesetzt
werden, auf wieviel Jahre sich die Zurückzahlung erstreckt.


